
Gemeinde Ostseebad Binz 
 

Protokollauszug 
12. Sitzung der Gemeindevertretung vom 19.03.2026 

 
 

TOP 10.1.  Beschlussvorlage zur Satzung über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich 
der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wohnen am Sportplatz“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz  
hier: Erste Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre gemäß §§ 14 Abs. 1, 16 Abs. 1 
und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
ungeändert beschlossen 
BV/26/370 
 

Beschluss: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.03.2026 gemäß §§ 14 Abs. 

1,16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 BauGB die Satzung über die erste Verlängerung der Gel-
tungsdauer der Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 1. vereinfachten Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wohnen am Sportplatz“ der Gemeinde Ostsee-
bad Binz für ein weiteres Jahr. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erste Verlängerung der Geltungsdauer der Sat-
zung unter Anwendung des § 16 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 4 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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